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Stimme ju ©itnfteu bor pqpotpefarifcpeu Sicperftelluug
ber gforberungett bei Baüpanbroerfer auSgefprocpeu put.
Sie formellen Bebenfert (äffen ficf» peben. 3m tperbft
uttb fyrüpjapr wirb baS „Sacpenrecpt", beffett Unter«
abteiluug baS §ppotpefarrecpt ift, burcp bie ©feiten»
fommiffion, in bei bei fcpweiger. ©ewerbeüereiu ebenfalls
beitreten ift, beiaten, babei miib, menn bas ^ßiingip
angenommen ift, gewip a net) eine natif) alten Seiten
richtige SluSfüpruug gefitnbett meibett.

Bautuefe» tit giirttp. SmBerwattungSgebänbe
tels Sdjweijer. BanlüereinS werben' auf bei
äBeftfeite Sabenlolale gebaut. @S brauept biet Ülrbeit,
bie'ftaiten ©ranitquaber be§ SRauerwerïS wieber perauS«
jufipneiben.

— SaS ©erüft füi ben Bau bei neuen St'iidje
in Steumünftei ift bottftänbig gebaut. ©rft jept fiept
man, meld) perrlicpen (ßtop man für baS neue ©otteS«
paus ausgemalt pat. Slepnlicp wie bie Äircpe in Snge,
wirb baSfetbe über ber Statt tronen unb ein ebenfo
fcpöneS 2öaiE>rgeic^en güricpS bitten mie jene.

aSautucfctt in 93afct- Sie am 3. Quli üom ©ropert
(Rat gefaxten ©ropratSbefcplüffe betreffenb:

1. ten Neubau ber mittleren (Rpeinbrüdie unb
bie Sorreftion bon beren $ufaprtSfirapen in ©rop= unb
Sîteinbafel;

2. Bewilligung eines ÄrebiteS für bie SluffieHung
neuer Apparate unb für üerfepiebene (Bauarbeiten
im Braufebab an ber $(aramatte;

3. geftfepung bort enbgültigen Bau« unb Strafen»
tiuien für baS Brunngäplein grbifdjen Sufoittfirape unb
Dialogäffe;

4. ©inrieptung eines geuerweprpauptbepots
im öüpelpof unb eines StebenbepotS im tpaufe (Reb=

gaffe 3 ftnb in traft erwaepfen.

Bmnuefett in (Berit. Ser Stabtrat bon (Bent pat
fût bie ©rfiefluug eines neuen StabtplaneS im 3Rap=

ftabe 1:2000 (©efamtfofien 12,000 gr.) einen erft=
maligen ®rebit im Betrage bon 4000 gr. beroiftigt.
hierauf tourbe eine Berorbnung betreffenb ben Be^ug

neuerftelïter SBopnungen burepberaten unb angenommen.
Sanacp bürfen 2Bopnungen unb (Räume in Neubauten
(2ïn=, Sluf= unb Umbauten), toelcpe bon üRenfipen jutn
Slufentpalt, put Scplafett ober jutn Arbeiten benupt
werben fotlen, erft belogen werben, wenn fie feitenS
ber ©etneinbebepörbe befieptigt unb als troden unb be=

pgSfäpig erflärt worben finb. Sie Beficptigung finbet
jweimal [tait: nacp geitigftellung beS (RopbaueS, fo«

bann brei SBocpen bor bem in SluSfkpt genommenen
Be^ug. SSiberpanblungen gegen bie Borfcpriften tiefet
Berorbnuug werben mit Bupeti bon 10 bis auf 200
fÇranïen beftraft.

©piituafiuniêbim Buigboif. Septen Sonntag befdjlofs
bie ©emeinbe einftimmig ben Bau eines neuen ©pm=
nafialgebäubeS.

9Rit bem Bau muf nun, getnäp ber Bebingung,
wekpe bie Burger an ipre Sotation geïnûpft paben,
in Bälbe begonnen werben unb eS Wirb bemnadp nidpt
mepr lange bauern, fo paben bie bebenflicpen Berpält«
rriffe beS alten ©pmnafiumS nur nod) „piftocifcpeS
Sntereffe". SaS neue ©ebäube wirb auf's ©fteig unb

gwar au beffen Sitbabpanb, wo bie fepönfte SUiSfitpt
auf bie Sllpen genoffen werben îamt, gu fiepen fommen
unb eiufacp, aber würbig gepalten werben in feinem
Steupern, gwedmäpig unb geräumig im Snnern. Unter
anberem ift auep ein groper Saal füt bie prächtigen
naturwiffenfipaftlidpen Sammlungen, bie baS ©pmnafium
bereits befipt, Ootgefepen, woburcp bem (ßublitum bie

Objefte gugänglid) getnadpt werben füllen — ein Heiner
Slnfang eiiteS ÜRufeumS für SRaturfunbe.

S<pttl< mit ©emctitbepauSbiiu fölenjtten (2larg.) Sie
©emeinbe pat ben Bau eines Scpul« unb ©emeinbe«
paufeS befdjloffen.

Sîivcpcuku für bitS Dberwpueittal. 3" SRenjiten
ober einem anberrt Sorfe beS DberwpnentaleS foil eine

römifcp fatpolifcpe Ifirdje gebaut werben.

(JîeucS StpiitalfpHi'bapitprüicft. Sie Stecpteufteiner
ftreben eine Scpmalfpurbapn ScpaamBabu^Sriefem
BaIjerS=gIäf(p=9}tatenfelb=Sanguarb an gur Berbinbung
mit ben (Rpätifcpen Bapnen.

Spezialität :

Bohrmaschinen,
Drehbänke,

Fräsmaschinen,
eigener patentirter nnüber-

trolfener Construction.

Dresdner Bohrmaschinenfabrik A.-G.
vormais Bernhard Fischer & Winsch, Dresden-A.
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Stimmt! zu Gunsten der hypothekarischen Sicherstelln»g
der Forderungen der Bauhandwerker ausgesprochen hat.
Die formellen Bedenken lassen sich heben. Im Herbst
und Frühjahr wird das „Sachenrecht", dessen Unter-
abteilnng das Hypothekarrecht ist, durch die Experten-
kvmmissivn, ill der der schweizer. Gewerbeverein ebenfalls
vertreten ist, beraten, dabei wird, wenn das Prinzip
angenommen ist, gewiß auch eine nach allen Seiten
richtige Ausführung gefunden werden.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Im Verwaltungsgebäude

dels Schweizer. Bankvereins werden auf der
Westseite Ladenlokale gebant. Es braucht viel Arbeit,
die'starken Granitquader des Mauerwerks wieder heraus-
zuschneiden.

— Das Gerüst für den Bau der neuen Kirche
in Neu Münster ist vollständig gebaut. Erst jetzt sieht

man, welch herrlichen Platz man für das neue Gottes-
Haus ausgewählt hat. Aehnlich wie die Kirche in Enge,
wird dasselbe über der Stadt tronen und ein ebenso
schönes Wahrzeichen Zürichs bilden wie jene.

Bauwesen in Basel. Die am 3. Juli vom Großen
Rat gefaßten Großratsbeschlüsse betreffend:

1. den Neubau der mittleren Rhein brücke und
die Korrektion von deren Zufahrtsstraßen in Groß- und
Kleinbasel;

2. Bewilligung eines Kredites für die Aufstellung
neuer Apparate und für verschiedene Bau arbeiten
im Brausebad an der Klaramatte;

3. Festsetzung von endgültigen Bau- und Straßen-
linien für das Brunngäßlein zwischen Dufourstraße und
Malzgasie;

4. Einrichtung eines Feuerwehrhauptdepots
im Lützelhof und eines Nebendepots im Hause Neb-
gaffe 3 sind in Kraft erwachsen.

Bauwesen in Bern. Der Stadtrat von Bern hat
für die Erstellung eines neuen Stadtplanes im Maß-
stabe 1:2000 (Gesamtkosten 12,000 Fr.) einen erst-
maligen Kredit im Betrage von 4000 Fr. bewilligt.
Hierauf wurde eine Verordnung betreffend den Bezug

neuerstellter Wohnungen durchberaten und angenommen.
Danach dürfen Wohnungen und Räume in Neubauten
(An-, Auf- und Umbauten), welche von Menschen zum
Aufenthalt, zum Schlafen oder zum Arbeiten benutzt
werden sollen, erst bezogen werden, wenn sie seitens
der Gemeindebehörde besichtigt und als trocken und be-

zugsfähig erklärt worden sind. Die Besichtigung findet
zweimal statt: nach Fertigstellung des Rohbaues, so-

dann drei Wochen vor dem in Aussicht genommenen
Bezug. WiderHandlungen gegen die Vorschriften dieser

Verordnung werden mit Bußen von 10 bis auf 200
Franken bestraft.

Gymnasiuinsbau Burgdvrf. Letzten Sonntag beschloß
die Gemeinde einstimmig den Bau eines neuen Gym-
nasialgebäudes.

Mit dem Bau muß nun, gemäß der Bedingung,
welche die Burger an ihre Dotation geknüpft haben,
in Bälde begonnen werden und es wird demnach nicht
mehr lange dauern, so haben die bedenklichen Verhält-
nisie des alten Gymnasiums nur noch „historisches
Interesse". Das neue Gebäude wird aufs Gsteig und

zwar an dessen Südabhand, wo die schönste Aussicht
auf die Alpen genossen werden kann, zu stehen kommen
und einfach, aber würdig gehalten werden in seinem
Aeußern, zweckmäßig und geräumig im Innern. Unter
anderein ist auch ein großer Saal sür die prächtigen
naturwissenschaftlichen Sammlungen, die das Gymnasium
bereits besitzt, vorgesehen, wodurch dem Publikum die

Objekte zugänglich gemacht werden sollen — ein kleiner
Anfang eines Museums sür Naturkunde.

Schul- und Gemeindehausbau Menziken (Aarg.) Die
Gemeinde hat den Bau eines Schul- und Gemeinde-
Hauses beschlossen.

Kircheubau für das Oberwynental. In Menziken
oder einem andern Dorfe des Oberwynentales soll eine

römisch-katholische Kirche gebaut werden.

Neues Schinalspurbahnprojekt. Die Liechtensteiner
streben eine Schmalspurbahn Schaan-Vaduz-Triesen-
Balzers-Fläsch-Maienfeld-Lanquard an zur Verbindung
mit den Rhätischen Bahnen.
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